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Vorwort zur 4. Auflage

Die neue Auflage hält an dem bewährten Format fest und präsentiert zehn 
Fälle mit Musterlösungen in der Gestalt von Gutachten, Widerspruchsbe-
scheiden, gerichtlichen Beschlüssen und Urteilen, die sich mit praxisrelevan-
ten Themen aus dem Bereich des Gefahrenabwehrrechts in Hessen befassen. 
Wie bisher sind den Fallbeispielen allgemeine Hinweise für verwaltungspro-
zessrechtliche Klausuren, die Maßnahmen der Gefahrenabwehrbehörden und 
der Polizeibehörden betreffen, vorangestellt.

Die Fälle spielen im Jahr 2022 und berücksichtigen den entsprechenden 
Rechtsstand. Die zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erlassenen und 
mehrfach geänderten Rechtsvorschriften bleiben dabei unberücksichtigt.

Die seit der letzten Auflage im Jahr 2012 erfolgten zahlreichen Gesetzesände-
rungen, einschließlich der Umsetzung der Europäischen Datenschutzreform 
in das HSOG, sind berücksichtigt worden. Das Hessische Gesetz über die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) in der Fassung vom 14.  Januar 
2005 (GVBl. I S. 14) ist zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 30.09.2021 
(GVBl. S. 622) geändert worden.

Auch für die Praxis wichtige neue Themen aus den Bereichen der Zuständig-
keit und der Organisation sind in die Fälle eingearbeitet worden und werden 
in den Lösungshinweisen ausführlich dargestellt. Hierzu zählen die Themen: 
Wachpolizei, Freiwilliger Polizeidienst, örtlicher Verwaltungsbehördenbe-
zirk und Wegfall des Regierungspräsidiums als Widerspruchsbehörde.

Diese Fallsammlung ist eine zweckmäßige Ergänzung des im gleichen Verlag 
erschienen und von demselben Verfasser stammenden Kommentars zum 
HSOG (derzeit in der 13. Auflage 2021) sowie des Lehrbuches Polizei- und 
Ordnungsrecht in Hessen von 2019, das sich mit den Grundzügen für die 
Ausbildung, für das Studium und für die Praxis befasst.

Mein Dank gilt den Begründern dieser Fallsammlung, dem leider verstorbe-
nen Dr. mult. Wolfgang Pausch sowie Prof. Prillwitz. Ihre Fälle bilden noch 
immer die Basis dieses Buches. Ich danke aber ebenso Frau Pausch und 
dem Mitautor der letzten Auflage, Herrn Polizeipräsidenten a.D. Dölger, die 
mit der Verwendung von übernommenen Textstellen einverstanden sind.

Wiesbaden, im September 2022

Dirk Fredrich
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Vorwort zur 1. Auflage

Diese Fallsammlung entstand auf Anregung von Studenten und Polizeibe-
amten und ist in erster Linie für Studierende – an Universitäten, Fachhoch-
schulen und Polizeischulen – sowie für Rechtsreferendare geschrieben.

Die zehn ausgewählten Fälle aus der Praxis sowie die Musterlösungen bil-
den eine zweckmäßige Ergänzung unseres im gleichen Verlag erschienenen 
Lehrbuches „Polizei- und Ordnungsrecht in Hessen“ und haben zum Ziel, 
die im Lehrbuch doch mehr theoretisch aufgezeigten Problembereiche in 
eine klausurmäßige praxisbezogene Fallbearbeitung umzusetzen.

Den Fällen liegen ausschließlich Entscheidungen der Verwaltungsgerichte, des 
Hessischen VGH sowie des Landgerichts Darmstadt zu Grunde. Wert legten die 
Verfasser insbesondere darauf, den Bearbeiter auch mit examensrelevanten 
Formalien wie z. B. Zeugenvernehmungen, Form von Widerspruchsbeschei-
den, Urteilen u. a. vertraut zu machen. Bewusst wurden die Originalentschei-
dungen der Gerichte grundsätzlich nicht überarbeitet. Wie bei jeder juristi-
schen Klausur erheben die vorgeschlagenen Musterlösungen keinen Anspruch 
auf Absolutheit. Andere Lösungswege sind durchaus denkbar und vertretbar.

Einige Hinweise für den Bearbeiter:

– Arbeiten Sie selbstständig!

– Gehen Sie davon aus, dass die in dem gerade zu bearbeitenden Fall ge-
nannten Rechtsbehelfsbelehrungen ordnungsgemäß sind!

– Halten Sie eine Aufklärung oder Beweiserhebung für erforderlich, so ist 
zu unterstellen, dass auch die Wahrnehmung der richterlichen Aufklä-
rungspflicht bzw. die Durchführung der Beweisaufnahme keine neuen 
Ergebnisse gebracht hat.

– Die Formalien sind in Ordnung (Vollmachten, Zustellungen, Ladungen)!

– Nehmen Sie zu allen in Betracht kommenden Rechtsfragen, erforderli-
chenfalls in einem Hilfsgutachten, Stellung!

Wie sehr wir allen, die vor uns das Hessische Gesetz über die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung anhand von Fallbeispielen dargestellt haben, für 
die dort erhaltenen Anregungen verpflichtet sind, werden Kenner der Ma-
terie auch dort feststellen können, wo nicht ausdrücklich darauf hingewie-
sen wurde. Danken möchten wir auch all den Polizeibeamten, Studieren-
den, Referendaren und Assessoren für die hervorragende Unterstützung bei 
der Arbeit an dieser Fallsammlung. Sie haben unsere Entwürfe gelesen, uns 
kritisiert und zu vielen Verbesserungen angeregt.
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Vorwort zur 1. Auflage  

Für Kritik, Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir immer dank-
bar. Bitte teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit der vorliegenden Fallsamm-
lung mit und schreiben Sie uns, was Sie zu beanstanden haben bzw. was 
Sie besser darstellen würden.

Darmstadt und Gießen,  
November 1996

Dr. Wolfgang Pausch
Prof. Günther Prillwitz
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Allgemeine Hinweise für verwaltungsprozessrechtliche 
Klausuren, die Maßnahmen der Gefahrenabwehr- und 
Polizeibehörden betreffen1

Obersatz: Die Klage (der Antrag) hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie (er) zu-
lässig und begründet ist.

A.   Allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzungen

I.   Verwaltungsrechtsweg

1. Für die Klage (den Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz) müsste zunächst 
der Verwaltungsrechtsweg eröffnet sein. Dies bestimmt sich grundsätz-
lich nach § 40 Abs. 1 VwGO. Soweit keine Sonderzuweisungen bestehen, 
ist der Verwaltungsrechtsweg in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkei-
ten gegeben, die nicht verfassungsrechtlicher Natur sind.

Weil es sich bei § 40 Abs. 1 VwGO um eine Generalklausel handelt, 
kommt die Bestimmung nicht zur Anwendung, wenn bereits ein speziel-
les Gesetz die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit begründet 
(sog. aufdrängende Sonderzuweisung: u. a. § 54 Abs. 1 BeamtStG, § 83 
BPersVG).

2. Eine Streitigkeit ist öffentlich-rechtlich, wenn die streitentscheidenden 
Normen dem öffentlichen Recht angehören, das heißt einen Träger öf-
fentlicher Gewalt als solchen berechtigen und/oder verpflichten (sog. 
„Sonderrechtstheorie“ oder „modifizierte Subjektstheorie“).

3. Ob eine verfassungsrechtliche Streitigkeit vorliegt, kann summarisch an-
hand des insoweit abschließenden Katalogs des § 13 BVerfGG überprüft 
werden und ist im Allgemeinen anzunehmen, wenn

– ein Streit zwischen am Verfassungsleben unmittelbar beteiligten Rechts-
trägern vorliegt und sich auf Rechte und Pflichten bezieht, die unmittel-
bar in der Verfassung geregelt sind,

1 Da das vorgegebene Schema nicht zwingend ist, kann ggf. von der Prüfungsreihenfolge ab-
gewichen werden. Es ist dabei auf die mit einem * gekennzeichneten Punkte nur dann ein-
zugehen, wenn der Sachverhalt dazu Anlass gibt. Die kursiv gedruckten Passagen sollen eine 
Formulierungshilfe geben.
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– und dabei um materielles Verfassungsrecht gestritten wird (sog. dop-
pelte Verfassungsunmittelbarkeit2).

4. Weiter darf keine abdrängende Sonderzuweisung an ein anderes Gericht 
vorliegen:

Z.B. §§ 62, 68 OWiG, aber auch Art. 14 Abs. 3 Satz 4 GG, § 70 HSOG, § 49 
Abs. 6 Satz 3 HVwVfG, § 40 Abs. 2 VwGO, Art. 34 Satz 3 GG, § 23 Abs. 1 
EGGVG

MERKE: Aufdrängende Sonderzuweisungen sind nur durch Bundesgesetz möglich 
(§ 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO); abdrängende Sonderzuweisungen sind auch durch 
Landesgesetz möglich (§ 40 Abs. 1 Satz 2 VwGO).

Eine Sonderzuweisung durch Rechtsverordnung oder Satzung scheidet aus!

Vor allem bei Maßnahmen der Polizei ist aufgrund der Doppelfunktionalität 
von Polizeibehörden (Strafverfolgung und Gefahrenabwehr) § 23 Abs. 1 
EGGVG zu beachten. Nach § 23 Abs. 1 EGGVG ist für die Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit von Maßnahmen der Justizbehörde der ordentliche Rechts-
weg gegeben (Zuständigkeit des OLG, § 25 Abs. 1 EGGVG).

Nach der heute herrschenden Auffassung kommt es nicht mehr auf die or-
ganisatorische Betrachtung (danach ist die Polizei keine Justizbehörde, da 
sie organisatorisch dem Innenministerium untersteht), sondern auf die 
funktionelle Betrachtungsweise an.

Bei Maßnahmen der Polizei ist zu unterscheiden:

– Wird die Polizei zur Strafverfolgung (repressiv) tätig, so handelt sie als 
Justizbehörde, sodass der ordentliche Rechtsweg nach § 23 Abs. 1 EGGVG 
eröffnet ist.

– Handelt die Polizei dagegen zur Gefahrenabwehr nach den Polizeigeset-
zen (präventiv), so ist grundsätzlich der Verwaltungsrechtsweg gemäß 
§ 40 Abs. 1 VwGO gegeben.

– Werden sowohl präventive als auch repressive Zwecke (sog. doppelfunk-
tionale Maßnahmen) verfolgt, kommt es nach h. M. wegen der Alterna-
tivität der beiden Aufgabenbereiche auf Art, Zweck und Schwergewicht 
der Maßnahme an.

Ist die Frage, ob ein Verwaltungsrechtsweg gegeben ist, nicht eindeutig zu 
bejahen, so ist stets die Vorschrift des § 17 a GVG zu beachten. Liegt ein Ver-
weisungsbeschluss vor, dann ist dieser für das Gericht, an das der Rechts-

2 Einmal im Hinblick auf die der Entscheidung zu Grunde liegenden Normen und zum ande-
ren in Bezug auf die Streitbeteiligten.

Allgemeine Hinweise für verwaltungsprozessrechtliche Klausuren
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A. Allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzungen

streit verwiesen worden ist, bindend, § 17 a Abs. 2 S. 3 GVG. Damit wäre der 
Verwaltungsrechtsweg gegeben, ohne dass es darauf ankommt, ob eine öf-
fentlich-rechtliche Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher Art i. S. d. § 40 
Abs. 1 S. 1 VwGO vorliegt. Ausnahmen von der Bindungswirkung kommen 
nur bei schweren und offensichtlichen Rechtsverstößen in Betracht.

II.   Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts*

– örtliche Zuständigkeit: § 52 VwGO, § 1 Abs. 2 HessAGVwGO

– sachliche Zuständigkeit: § 45 VwGO (Ausnahmen §§ 47, 48, 50 VwGO)

Bei unzulässigem Rechtsweg bzw. fehlender sachlicher oder örtlicher Zu-
ständigkeit wird die Klage nicht als unzulässig abgewiesen, sondern von 
Amts wegen an das zuständig erachtete Gericht verwiesen (§ 17a GVG, § 83 
VwGO).

III.   Beteiligtenfähigkeit, § 61 VwGO*

Die Beteiligtenfähigkeit ist die Fähigkeit, als Subjekt eines Prozessrechts-
verhältnisses (vgl. § 63 VwGO) überhaupt an einem Verfahren vor einem 
Gericht teilnehmen zu können:

– natürliche und juristische Personen, soweit sie nach öffentlichem oder 
privatem Recht als rechtsfähig behandelt werden.

– Vereinigungen, soweit ihnen ein Recht zustehen kann, § 61 Nr. 2 VwGO, 
ist weit zu verstehen, also alle anderen Gruppierungen. Es muss sich je-
doch um eine zusammengeschlossene Personenmehrheit handeln, die 
ein gewisses Maß an Organisation aufweist.

– Behörden, soweit das Landesrecht dies bestimmt (hessisches Landesrecht 
gibt es insoweit nicht).

IV.   Prozessfähigkeit, § 62 VwGO*

Die Prozessfähigkeit ist die Befugnis, selbst oder durch einen Bevollmäch-
tigten wirksam Prozesshandlungen vorzunehmen. Grundsätzlich ist pro-
zessfähig, wer gemäß

– § 62 Abs. 1 Nr. 1 VwGO nach bürgerlichem Recht geschäftsfähig ist, oder 
gemäß
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– § 62 Abs. 1 Nr. 2 VwGO unter den dort genannten Voraussetzungen par-
tiell geschäftsfähig ist.

– Der Begriff der Vereinigung in § 62 Abs. 3 VwGO umfasst sämtliche, in 
§ 61 Nr. 1 und 2 VwGO genannten Vereinigungen. Diese sind als solche 
zwar nicht prozessfähig, handeln aber durch ihre gesetzlichen Vertreter.

V.   Allgemeines Rechtsschutzbedürfnis*

Dieses ist nur dann zu verneinen, wenn die klagende Person das Rechts-
schutzziel auf andere Weise einfacher und schneller erreichen kann oder 
sein Begehren sinnlos geworden ist.

VI.   Keine entgegenstehende Rechtskraft*

Vergleiche § 121 VwGO. Insbesondere die Voraussetzungen der formellen 
bzw. materiellen Rechtskraft und deren Bindungswirkung.

B.   Besondere Zulässigkeitsvoraussetzungen und Besonder-
heiten der einzelnen Rechtsmittel in der Begründetheit

Unter den besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind die Vorausset-
zungen zu verstehen, die für die Statthaftigkeit der verschiedenen Klagear-
ten (Antragsarten) bestehen. Zusätzlich wird auf die jeweiligen Besonder-
heiten in der Begründetheit eingegangen, da auch hier bei den einzelnen 
Klagearten Unterschiede bestehen.

I.   Anfechtungsklage, § 42 Abs. 1 1. Alt. VwGO

1.   Zulässigkeit der Anfechtungsklage

a)   Verwaltungsrechtsweg

Rechtsweg, § 40 Abs. 1 VwGO.

b)   Klageart

Die Anfechtungsklage ist die geeignete Klageart (= statthaft), wenn die kla-
gende Person die Beseitigung eines noch nicht erledigten, belastenden VA 
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(Verwaltungsakt) (vgl. § 35 VwVfG bzw. § 35 HVwVfG3) begehrt. Sie kann 
sich auch gegen belastende, selbstständige Nebenbestimmungen eines VA 
(vgl. § 36 HVwVfG) richten, was im Einzelnen umstritten ist.4

Bei der polizeirechtlichen Klausur wird dabei der VA (Verwaltungsakt) oft-
mals von einem sogenannten Realakt abzugrenzen sein.5

Eine Erweiterung enthält § 35 Satz  2 HVwVfG, die Allgemeinverfügung, 
unter die insbesondere auch Verkehrszeichen zu subsumieren sind.

Der angegriffene VA darf sich noch nicht erledigt haben6, d. h., er muss noch 
Rechtswirkungen auslösen und seine wesentliche Beschwer darf noch nicht 
entfallen sein (Hauptbeispiel dafür ist der Vollzug der Maßnahme [vgl. auch 
§ 43 Abs. 2 HVwVfG]).

Klagegegenstand ist grundsätzlich der ursprüngliche VA in der Gestalt, die 
er durch den Widerspruchsbescheid gefunden hat (§ 79 Abs. 1 Nr. 1 VwGO).

c)   Klagebefugnis, vgl. § 42 Abs. 2 VwGO

Die klagende Person muss grundsätzlich die Verletzung eigener Rechte gel-
tend machen7. Dabei bedeutet „geltend machen“, dass die klagende Person 
Behauptungen bzw. Rechtsansichten vorbringen muss, die eine eigene 
Rechtsverletzung zumindest möglich erscheinen lassen; eine solche darf 
danach zumindest nicht eindeutig und offensichtlich ausgeschlossen sein.8

D.h., wenn die klagende Person geltend machen kann, in einem subjektiv-
öffentlichen Recht verletzt zu sein. Erhebt der Adressat des belastendeten 
VA Klage, bedarf es grundsätzlich keiner weiteren Prüfung. Er ist stets kla-
gebefugt (Adressatentheorie). Einer eingehenderen Prüfung bedarf es z. B., 

3 VwVfG kommt bei Maßnahmen der Bundespolizeibehörden, das HVwVfG bei solchen des 
Landes zur Anwendung. Aus Gründen der Darstellung wird im Folgenden das HVwVfG zitiert.

4 § 36 Abs. 2 Nr. 4, 5 VwVfG = selbstständige Nebenbestimmungen (Auflage) zum VA, gegen 
die die isolierte Anfechtung möglich ist. Gegen sonstige Nebenbestimmungen zum VA, un-
selbstständige VA-Bestandteile, z. B. § 36 Abs. 2 Nr. 1–3 VwVfG, ist die isolierte Anfechtung 
grundsätzlich nicht möglich. Stattdessen muss Verpflichtungsklage auf Erlass eines unein-
geschränkten VA gewählt werden.

5 Zu den Realakten gehören neben schlichtem Verwaltungshandeln auch behördliche Hand-
lungen tatsächlicher Art, die mit Eingriffen verbunden sind, ohne auf einen rechtlichen Er-
folg mit Außenwirkung zu zielen (vgl. Fredrich, HSOG, 13. Auflage 2021, § 4, RN 2). Bei 
einem Realakt ist die Leistungsklage die richtige Klageart, s. B III 1; hat sich der Realakt be-
reits erledigt, kann allgemeine Feststellungsklage erhoben werden, s. B IV....

6 Bei einem erledigten VA ist die Fortsetzungsfeststellungsklage die geeignete Klageart, s. u. B IV; 
wenn sich der VA nach Klageerhebung erledigt, muss die klagende Person ihre Klage insoweit 
umstellen.

7 Die Regelung will sogenannte Popularklagen verhindern. Der Gesetzgeber kann Ausnahmen, 
wie z. B. die Verbandsklage nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz, zulassen.

8 Vgl. dazu BVerfG, DVBl. 1998, 326, 327; BVerwGE 36, 192, 199.
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wenn sich die klagende Person gegen einen VA wendet, der einen anderen 
begünstigt und ihn oder sie selbst nur mittelbar beeinträchtigt (sog. VA mit 
Doppelwirkung, vgl. auch § 80a VwGO). Daher muss die Norm, auf die sich 
die klagende Person beruft, dazu bestimmt sein, nicht nur die Allgemein-
heit, sondern gerade auch seine Individualinteressen zu schützen (Schutz-
normtheorie). Dies ist regelmäßig dann anzunehmen, wenn die klagende 
Person zu einem eng umgrenzten Personenkreis gehört, der in der Norm, 
genannt ist („die Nachbarschaft“ etc.) oder grundrechtsrelevante Positionen 
betroffen sind. Im Übrigen ist zu prüfen, ob die Norm, auf die sie sich be-
ruft, drittschützend ist.

d)   Vorverfahren, § 68 VwGO

Grundsätzlich ist vor Erhebung der Anfechtungsklage ein Widerspruchs-
verfahren durchzuführen. In diesem sind Rechtmäßigkeit und Zweckmä-
ßigkeit des VA zu überprüfen. Sinn und Zweck des Vorverfahrens besteht in 
Entlastung der VG durch verwaltungsbehördliche Selbstkontrolle und den 
Rechtsschutz der Bürgerin oder des des Bürgers.

Eine Anfechtungsklage ist in der Regel nur zulässig, wenn ein Wider-
spruchsverfahren erfolglos durchgeführt worden ist. Von diesem Grundsatz 
gibt es zahlreiche Ausnahmen, die in § 68 Abs. 1 VwGO selbst, aber auch 
landesrechtlich in der Anlage zu § 16 Abs. 1 sowie in § 16 a Abs. 2 und 3 
HessAGVwGO aufgeführt sind.

Die Wesentlichen sind in § 68 Abs. 1 VwGO selbst ausdrücklich geregelt.

Über die gesetzlich geregelten Fälle hinaus ist das Vorverfahren nach der 
Rspr. des BVerwG9 entbehrlich, wenn dem Zweck des Widerspruchsverfah-
rens schon auf andere Weise bereits Genüge getan ist oder sein Zweck nicht 
mehr erreicht werden kann.

Danach ist der VA in Gestalt des Widerspruchsbescheides Gegenstand der 
Anfechtungsklage (vgl. § 79 Abs. 1 Nr. 1 VwGO). Sollte das Vorverfahren 
bei Klageerhebung noch nicht durchgeführt worden sein, kann es allerdings 
bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nachgeholt werden. (Das 
kommt aber nur ausnahmsweise, z. B. im Fall der Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand in Betracht, da die Widerspruchsfrist in der Regel verstrichen 
sein wird).

Das Vorverfahren hat drei Funktionen, die in ihrer Bedeutung von unter-
schiedlichem Gewicht sind.10 Sein eigentlicher Sinn erschließt sich aus der 

9 BVerwGE 64, 325 (330); BayVGH v. 9.2.1983; BayVBl. 1983, S. 315f.
10 BVerwGE 26, 161 (166f.).
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Tatsache, dass die Widerspruchsbehörde nach § 68 Abs. 1 Satz 1 VwGO im 
Gegensatz zu dem Gericht, dessen Kontrolle bei Ermessensentscheidungen 
begrenzt ist (vgl. § 114 Satz 1 VwGO), eine umfassende Überprüfungsbefug-
nis besitzt, der Widerspruch also zur Nachprüfung der Rechtmäßigkeit und 
Zweckmäßigkeit des betreffenden VA führt. (Ausnahmen bestehen bei Selbst-
verwaltungsangelegenheiten, wenn die Widerspruchsbehörde nicht mit der 
Ausgangsbehörde identisch ist). Diese umfassende Überprüfungsbefugnis er-
möglicht und bezweckt die Selbstkontrolle der Verwaltung, und hierin liegt 
auch die wesentliche Funktion des Widerspruchsverfahrens. Verbunden 
hiermit ist die durch das Widerspruchsverfahren als Vorverfahren angestreb-
te Entlastung der Gerichte . Zusätzlich hat das Widerspruchsverfahren auch 
Rechtsschutzfunktion .11 In Hessen findet zusätzlich vor der Entscheidung 
über Widersprüche gegen kommunale VA grundsätzlich eine Anhörung vor 
einem Ausschuss nach Maßgabe des § 7 HessAGVwGO statt.

Abweichend von § 68 VwGO ist gemäß § 75 VwGO eine Klage zulässig, wenn 
die klagende Person gegen einen belastenden VA Widerspruch eingelegt hat, 
über den die Behörde ohne zureichenden Grund nicht in angemessener Frist 
sachlich entschieden hat (Untätigkeitsklage); denn eine Behörde muss über 
Anträge und Rechtsbehelfe in allen Fällen so zügig entscheiden, wie es ihr 
ohne Nachteil für die gebotene Gründlichkeit möglich ist.

e)   Form und Frist

Fristbeginn ist regelmäßig der Zustellungszeitpunkt des mit ordnungsge-
mäßer Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Widerspruchsbescheides (§ 74 
Abs. 1 Satz 1 VwGO, sowie § 58 Abs. 2 VwGO bei unterbliebener Rechts-
behelfsbelehrung) an den Widerspruchsführer oder dessen Vertreter bzw. 
die Bekanntgabe des belastenden VA in der nach den einschlägigen Vor-
schriften des Verwaltungsverfahrensrechts bzw. Verwaltungszustellungs-
rechts vorgeschriebenen Form (§ 74 Abs. 1 Satz 2 VwGO, § 41 HVwVfG).

Die Klage ist erhoben, wenn die Klageschrift bei Gericht eingeht (vgl. § 81 
Abs. 1 Satz 1 VwGO).

Beim VG kann sie gemäß § 81 Abs. 1 Satz 2 VwGO auch zur Niederschrift 
der Urkundsbeamtin oder des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erho-
ben werden; in diesem Fall ist die Klage mit Errichtung des Protokolls er-
hoben. Eine Klageschrift in Form eines elektronischen Dokumentes ist nach 
Maßgabe des § 55a VwGO zulässig und bedarf z. B. einer elektronischen 
Signatur.

11 Vgl. Hufen, Verwaltungsprozessrecht, 12 Auflage 2021, § 5, RN 2.
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